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Amtlieher Theil. D B

A. Bekanntmachungen des Landraths.
US- 333l Namslau, den 29. Juni 1892.

Die durch Bersetzung des Kgl. Rentmeisters Sontag vom 1. Juli d. J. frei werdende
hiesige Rentmeisterstelle ist durch Erlaß des Herrn Finanzministers vom 24. d. Mts. dem K»gl.
Kreisseeretair Behrmann aus Lifsa (Posen) vom gleichen Zeitpunkt ab verliehen worden, was ich
hierdurch zur Kenntniß der Kreiseingesessenen bringe.
- » Die Kreis-Communal- und Kreis-Sparkasse bleibt mit der Kgl. Kreiskasse vereinigt. Das
.Kassenlokal befindet sich vom 1. Juli er. ab Poststraße No. 5 an der kath. Kirche.
Its� 3341 «    S D N»-"stqu, den 28. Juni 1892.

Betrifft Räumung der Abfchlagsgräbeu·der Weide.
Im Schlußsatz meiner Kreisblattbekanntinachnng vom 3l. Mai er., Seite 2·97, hatte

iih ausdrücklich darauf hingewiesen, daß es sich nicht allein um die Räumung des eigentlichen
Weideflusses handele, sondern daß sich dieselbe insbesondere auch ans die Abschlagsgraben
zu erstrecken habe. Trotzdem ·sind letztere vielfach noch nicht geräumt worden. Ich erinnere
nochmals hierau mit dem Beamten, daß die Zeit nach beeudeter Heuernte bis »zum Beginn
der Getreideernte zur Vernahm dieser Arbeiten die giinftigste ist und erwarte unt Bestimmt-
heit, das; dieselbe überall zur sorgfältigen Räumung bezw. Anslrantnng der Gräben, soweit
solche noch nicht erfolgt ist, benäht werden wird.

Ich werde demnächst die Räumnngsarbeiten eontrolireu lassen nnd mache darauf aris-
n·ierlsam, das- bei ungenügend« Räumung auf Kosten der Pflirhtigen eine nochmalige
Räumung angeordnet werden wird.
NO- III! . - D ff Berlin, den 10. Juni 1892.»

Anweisung, betreffend die« Svnntagsrnhe im Hand"elsgetverbe.
In Ausführung der Vorschriften des Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung

vom 1. Juni 1891· (R.-G.-Bl. S. 261) über die Sonntagsruhe im Handelsgeiverbe(§§ 4-la, bös»
105b Abs. 2, I05c, 105 e), wird hierdurch folgendes bestimmt: «

I. Feststellung der zulässigen Beschäftignngszeit.
§§ 105b Abs. 2, 41a a. a. O.

I) Die Feststellung der fünf Stunden, während welcher im Handelsge»iverbe an Sonn- und
Festtagen die Beschäftigung von Gehilfen, Lehrlingen und Arbeitern und ein Gewerbebetrieb in
offenen Verkaufsstellen zulässig ist, erfolgt für den Umfang der Regierungsbezirle durch die Regierungs-
Präsidenten, für die Stadt Berlin durch den Polizei-Präsidenten. Sie ist � abgesehen von den
unte"r«Ziffer Z zugelassenen Ausnahmen � für alle"3iveige des Handelsgewerbes einheitlich zutreffen.

- 2) Die Feststellung der Beschäftigungszeit erfolgt durch Bestimmung des Anfangs- und des
Gndpunltes derselben mit dem Vorbehalte, daß die Beschäftigungszeit durch eine von der Ortspolizei-
behörde � nach Ziffer 3 � für den Hauptgottesdienst festzusetzende Pause von inder» Regel zwei
Stunden unterbrochen werde. , .

Der Anfangspunkt der Beschäftigungszeit ist in der Regel auf 7 Uhr Bormitt"agI,-» der End-
punkt auf 2 Uhr Nachmittags festzusetzen. Die Bestimmung eines fVüheten Anfangs- und C-fndpUnk»ts«
�»-« 6V2 und 1«J2 oder 6 und I Uhr sei es für das ganze Jahr- sei es nur für das Sommer-
halbfahr, - ist zulässig, falls nach den örtlichen Verhältnissen die Zeit vor 7 Uhr Vormittags für das
Handelsgeiverbe nicht bedeutungslos ist.

-

-
-



3) Die für den Hauptgottesdienst festz·«usetzende.Pause wird durch die Orts-Polizeibehörde
noch Benehmen mit den kirchlichen Behörden bestimmt und öffentlich bekannt gemacht. »Sie soll
nicht nur die Dauer der gottesdienstlichen Feier, sondern auch die für etwaigeVorbereitungen, sowie für den
Rirchgang erforderliche Zeit vor und nach der gottesdienstlichen Feier umfassen. Jm Allgemeinen werden
im ganzen zwei Stunden hierfür genügen.

In Gemeinden, in denen mehrere Kirchengemeinden desselben oder verschiedenen Bekennt-
.nifses sich befinden,· oder in denen der Gottesdienst in verschiedenen Sprachen abgehalten wird,
ist darauf hinzuwirken, daß der Hauptgottesdienst in den verschiedenen Kirchengemeinden, Bekennt-
nissen und Sprachen thunlichst zu gleicher Stunde abgehalten wird. Wo dieses Ergebniß nicht erzielt
werden kann, bleibt den höheren Verwaltungsbehörden überlassen, nach der Besonderheit der obwal-
tenden Verhältnisse über die Festsetzung der für den Hauptgottesdienst freizulassenden Pause nähere
Bestimmung zu treffen.

4) JuOrtschaften, in denen zwei Stunden für die Abhaltung des Hauptgottesdienstes und dieZeit
des .Kirchganges nicht ausreichen, kann die für den Hauptgottesdienst bestimmte Pause über zwei Stunden
hinaus verlängert werden. Jn solchen Fällen ist der Anfangspunkt der zulässigen Beschäftigungszeit ent-
sprechend früher (vor &#39;7 Uhr) zu legen. Ein Hinausschieben des Endpunktes über 2 Uhr ist nur in Ans-
nahmefällen und nicht über 2V2 Uhr hinaus zuzulassen.

5) Eine Feststellung der fünfstündigen Arbeitszeit, die -von der in Ziffer 2 und 4 bestimmten
abweicht, darf nur erfolgen

a. für die Zeitungs-Spedition, für welche es sich empfiehlt ·. die fünfstündige Beschäftigungszeit
vor Beginn des Hauptgottesdienstes, etwa auf die Stunden 4 bis 9 Uhr Vormittags zu legen;

b. für den Handel mit Blumen und Kränzen. Für diesen können die Beschäftigungsstunden
dem örtlichen Bedürfnisse entsprechend gelegt werden, jedoch so, daß der Schluß spätestens um 4-Uhr
Nachmittags eintritt;

(-. für den gesammten Hunde-lsverkehr in Badeorten, Luftkurorten und Plätzen mit starkem
Touristenverkehr. Für diese Plätze darf die Festsetzung der fünfstündigen Beschäftigungszeit für die
Dauer der Saison je nach dem örtlichen Bedürfniß mit der Einschränkung erfolgen, daß der Schluß
der Beschäftigung spätestens um 5 Uhr Nachmittags stattfinden muß. Diese Vorschrift findet indeß
auf größere Städte, die gleichzeitig Badeorte sind, wie Aacl,en, Wiesbaden u. a. keine Anwendung.

Auch in den unter a bis c erwähnten Fällen ist die für den Hauptgottesdienst festgesetzte
Zeit (Ziffcr 3) jedenfalls freizulassen.

6) Bei statutarischer Feststellung der durch Statut eingeschränkten Befchäftigungszeit haben
die Regierungs-Präsidenten darauf hinzuwirken, daß nur solche Statuten die Bestätigung des Be-
zirksausschusses erhalten, die eine wirksamere als die gesetzliche Sountagsruhe herbeizuführen geeignet
sind. Dies gilt beispielsweise nicht von Statuten, durch welche die Arbeitsstunden in mehr als
zwei Abschnitte getheilt oder vorwiegend auf den Nachmittag, insbesondere den späteren Nachmittag,
gelegt werden sollen.

II. Zulassung einer verlängerten Be[chäftignngszeit (§ l05 b).
1) Von der Ermächtigung, für die letzten vier Wochen vor Weinachten, sowie für einzelne

Sonn- und Festtage an denen örtliche Verhältnisse einen erweiterten »Geschäftsverkehr erforderlich
machen, eine Vermehrung der Beschäftigungsstunden bis auf zehn Stunden zuzulassen, ist
nur mit der Begrenzung Gebrauch zu machen, daß für keinen Ort an mehr als an sechs Sonn-
oder Festtagen eine verlängerte Beschäftigungszeit zugelassen werden darf.

2) Die Bestimmung der Sonn- und Festtage, für welche eine erweiterte Beschäftigungszeit
zugelassen werden soll, erfolgt durch die höheren Verwaltungsbehörden (Ober-Präsidenten � Regierungs-
Präsidenten) oder mit deren Ermächtigung durch die unteren Verwaltungsbehörden» Es empfiehlt
sich, für diejenigen Sonntage, an denen allgemein ein erweiterter Gefchäftsverkehr stattfindet, namentlich
also für einige Sonntage vor Weinachten, die Verlängerung der Beschäftigungszeit einheitlicb für
den Umfang der Provinzen oder der Regierungsbezirke zuzulassen, im Uebrigen� aber die Gestattung
einer verlängerten Arbeitszeit den unterenVerwaltungsbehörden zu .überlassen.

3) Dem Ermessen der höheren Verwaltungsbehörden bleibt die Bestimmung darüber überlassen,
a. ob die vermehrte Beschäftigungszeit für alle Zweige des Handelsgewerbes zu gestatten

oder aufeinzelne Zweige zu beschränken ist,
d. um wieviel Stunden eine Uebe«rschreitung der fünf Arbeitsstunden zuzulassen ist.
Letzteres mit der Maßgabe, daß bis zu der gesetzlich zulässigen Obergrenze von 10 Stunden

nur in Ausnahmefällen zu gehen, und daß die Beschäftigung in der Regel nicht über fechs Uhr und
niemals über sieben Uhr Abend hinaus zuzulassen ists

III. zu-nahmen ans Grund des § 105o.
Ausnahmen für ·Handelsgewerbe auf Grund des § 105e a. a.O. sollen nur von dem Regierungs-

Präsidenten � in· Berlin von dem Polizei-Präsidenten �- und nur in folgenden Umfange zugelasfenwerden:
l»ss »F) für diejenigen Sonntage und Festtage, an denen gesetzlirh eine fünfstündige Beschäftigungszett

zu a 1g i :
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a. Der Verkauf von Back- und Cor1d?I;;rwaare11, von Fleisch und Wurst, der Milchhandel
und der Betrieb der Vorkosthandlungen darf -Fa· er den allge1nein zugelassenen .fünf Stunden schon
vor deren Beginn, von fünf Uhr Morgens ab, gestattet werden.

b. Für den Verkauf von Back- und Conditorwaaren, sowie für den Milchhandel darf
ferner bis auf Weiteres noch eine weitere noch den örtlichen Verhältnissen sestzusetzende Stunde des
Nachmittags freigegeben werden. ·

2) Für den ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingsttag:
a. Der Handel mit- Bock- und Conditorwaaren, mit Fleisch und Wurst, mit Vorkostartikeln

und mit Milch darf von 5 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags � jedoch ausschließlich der für
den Hauptgottesdienst festgesetzten Unterbrechungen � zugelassen werden. »

b. Der Handel mit Colonialwaaren, mit Blumen, mit Toback und Cigarren, sowie mit
Bier und Wein darf während zweier Stunden -� jedoch nicht während der Pause für den Haupt-
gottesdienst und nicht über 12 Uhr Mittags hinaus � gestattet werden. «

c. Hinsichtlich der Zeitungs-Spedition darf dieselbe Regelung eintreten, wie an sonstigen
Sonn- und Festtagen (s. o. I. 5 a.).

IV. Ynsnal)tnen von dem Verbote des § 55a. .
Die unteren Verwaltungsbehörden werden ermächtigt, das Feilbieten von Waaren auf

öffenlichen Wegen, Straßen, Plätzen und an anderen öffentlichen Orten oder von Haus zu Haus an
Sonn- und Festtagen in folgendem Umfange znznlassen:

1) das Feilbieten von Milch, Fischen, Obst, Back1vaaren und sonstigen Lebensmitteln, in-
soweit es bisher schon ortsüblich war, bis zum Beginn der mit Rücksicht auf den Hauptgottesdienst für
die Beschäftigung im Handelsgewerbe festgesetzten Unterbrechung,

2)dasFeilbietenvonBlumen, Backwaaren,geringwertigenGebrauchsgegenständen,Erinnerungs-
zeichen und ähnlichen Gegenständen

a« bei ösfentlichen Festen, Trnppenzusammenziehungen oder sonstigen außergewöhnlichen
Gelegenheiten, « . -

b. für solche Ortschaften, in denen an Sonn- und Festtagen regelmäßig durch Fremden-
besuch ein gesteigerter Verke.;r stattfindet. .

Jm Falle der Ziffer 2 darf das Feilbieten während des Gottesdienstes � sowohl des vor-
als des nachmittägigen � nicht zugelassen und im übrigen auf einzelne Stunden beschränkt werden.

V. Honftige Bestimmungen. .
Die selbstthätigen Verkaufsapparate � die sogenannten Automaten � mittels deren namentlich

Confttüren, Cigarren, Streichhölzer und äh»nliche Gegenstände abgesetzt werden, müssen als offene
Verkaufsstellen im Sinne des § 41 a der Gewerbeordnung angesehen werden. Die Besitzer derselben
werden deshalb darauf aufmerksam zu machen sein, daß sie sich strafbar machen, wenn sie nicht ge-
eignete Vorkehrungen treffen, um die Entnahme der feilgebotenen Gegenstände an·Sonn- und Festtagen
außerhalb der zulässigen Beschäftigungszeit unmöglich zu "machen.

2) Die Conditoren, die Kleinhändler mit Branntwein, sowie andere Kaufleute welche gleich-
zeitig eine Schankgenehmigung l)esitzen, sind in Beziehung auf ihren kaufmännischen Betrieb den
gleichen Beschränkungen wie die übrigenKaufleute unterworfen. Wenn sie daher ihr kaufmännisches Gewerbe
außerhalb der zulässigen Stunden betreiben, so ist ihre Bestrafung auf Grund des § 146 a. der
Gewerbeordnung herbeizuführen. Sie werden ferner anzuhalten sein in den Schaufenstern oder in
den Ladenthüren Verkaufsgegenstände während der Stunden, während welcher der kaufmännische Betrieb
untersagt ist, nicht zur Schau zu stellen.

Der Minister des Innern. Herrfurth.
Der Minister der geistlichen, Unterricl)ts- und Medicina!-Angelegenheiten. Bosse.

, Der Minister für Handel und Gewerbe. J. V. Lohmann.
Namslau, den 22.-� Juni 1892.

In Ausführung der erlassenen Vorschriften ist höheren Orts Folgendes bestimmt worden:
I. Der Anfangspunkt derjenigen Zeit, in· welcher im Handelsgewerbe an Sonn- und Festtagen

die Beschäftigung von i.-«-!-ehülfen, Lehrlingen und Arbeitern und ein Gewerbebetrieb- in offenen
Verkaufsstellen zulässig ist, wird für den ganzen Regierungsbezirk Breslau und für alle Handels-

« gewerbe mit Ausnahme der Zeitungsspedition gleichmäßig für alle Sonn- und Festtage, an
denen gesetzlich eine fünfstündige Beschäftigungszeit zulässig ist, auf 7 Uhr Morgens und der
Endpunkt auf 2 Uhr Nachmittags mit folgendem Vorbehalt festgesetzt:

Jnnerhalb dieser Zeit muß eine für den Hauptgottesdienst bestimmte Pause von zwei
Stunden festgesetzt werden, während welcher im Handelsgeschäfte eine Beschäftigung »von Gehüfen,
Lehrlingen und Arbeitern und ein Gewerbetrieb in offenen Verkaufsstellen nicht stattfinden
darf. Die Festsetzung dieser Arbeitspause hat von der Ortspolizeibehörde zu erfolgen nach
Benehmen mit den Kirchlichen Behörden. Die Verhandlungen bezüglich des platten Landes
habe ich bis auf Weiteres selbst in die Hand genommen und wird das Resultat derselben
demnächst bekannt gemacht werden. « «
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Il. Die unter l. getroffenen Festsetzungen über zulässige Beschäftigungszeit an Sonn- und
Festtagen gelten auch für den Handel mit Eß- und Trinkwaaren, insofern auf demselben nicht
die Vorschrift im § 105i der Novelle zur Reichsgewerbe-Ordnung Anwendung findet.

Jedoch wird für die nachstehend benannten Handelsbetriebe folgende Erweiterung der
Beschäftigungszeit an Sonn- und Festtagen auf Grund des § 105o a. a. O. festgesetzt.l. Fülr·fFieje3igen Sonn- und Festtage,· an denen gesetzlich eine fünfstündige Beschäftigungszeit

zu a 1g r :
a. der Verkauf von Back- und Conditorwaaren, von Fleisch und Wurst, der Milchhandel

und der Betrieb der Borkosthandlungen darf außer den allgemein zugelassenen Z Stunden
schon vor deren Beginn, von fünf Uhr Morgens stattfinden;

b. der Verkauf von Back- und Eonditorwaaren, sowie der Milchhandel darf ferner bis
auf Weiteres in der Zeit von 5 bis 6 Uhr Nachmittags stattfinden.

2. Für den ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertag wird der Handel mit Back- und
Conditorwaaren, mit Fleisch und Wurst, mit Vorkostartikeln, mit Milch von 5 Uhr Morgens
bis 12 Uhr Mittags �� jedoch ausschließlich der für den Hauptgottesdienst festgesetzten
Unterbrechung gestattet. «

Il1. Die vorstehend getroffenen Festsetzungen sinden auf die Zeitungsspedition keine Anwendung.
Für die Zeitungsspedition wird die fünfstündige zulässige Beichäftigungszeit für alle Sonn-
und Festtage, auch für die ersten Weihnachts-, Ostern- und Pfingstfeiertage auf die Stunden
von 4 bis 9 Uhr Vormittags festgesetzt.

NO· 3361 Breslau, den 24. Mai 1892.
Bekanntmachung.

Die von den Theilnehmern der Provinzial-Land-Feuer-Societät nach § 25 des Reglements
für das 1. Halbjahr 1892 zu leistenden ordentlichen Gebäude-Versicherungs-Beiträge in Höhe eines
2«j4fachen Simplums sind nach jener Bestimmung vom 1. bis 31. Juli an die Ortserheber zu
zahlen ·und von diesen an die betreffende Kreis-Feuer-Societäts-Kasse abzuliefern. Nach Ablauf
dieser Frist müßten etwaige Rückstände durch Exekution eingezogen, auch, wenn letztere erfolglos
seinsollte, die betreffende Versicherung gelöscht werden. Bis zum 3. August d. Js. sind etwaige Reste
vorschriftsmäßig nachzuweisen.

Die Ortserheber-Tantieme kann der Kreis-Feuer-Societäis-Kasse angerechnet werden, wenn
die Beiträge in der betreffenden Ortschaft ohne Reste eingezogen sind.

Provinzial-Land-Feuer-Societäts Direktion. gez. von Klitzing.
Namslau, den 10. Juni 1892.

Indem ich vorstehende Bekanntmachung zur öffentlichen Kenntniß bringe, veranlasse ich die
Herren Gemeindevorsteher des Kreises auf dieselbe die Versicher.ten hinzuweisen.

Den Herren Gemeinde-Vorsteher wird hierbei zur besonderen Pflicht gemacht, sofort nach
Eintritt des Beitragsfälligkeitstermins die Einsammlung der Beiträge zu veranlassen, auch ist auf
Beitreibung derjenigen, welche rückständig bleiben sollten, hinzuwirken.

Yie «Ytbkieferung der Beiträge in die «Ftreisüaffe hat bis Ende Juki d. ges. bestimmt
zu erfolgen, worauf ich die Grtsert)eber non) besonders aufmerksam mache. "

Etwaige in Restverbliebene Beträge sind in einem besonderen «Restverzeichniß der König-
lichen Kreis-Kasse spätestens binnen 3Tagen nach Ablauf der zur Einzahlung der Beiträge gestellten
Frist nachzuweisen.
No« 337l . - Namslau, den 14. Juni 1892.

Kreis-Polizei-Verordnung.
Auf Grund des § 142 des Gesetzes über die allgemeine Landesver1valtung- vom 30. Juli

1883 und der §§ 5, 6 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltungs vom 11.März »1850 ver-
·ordne ich unter Zustimmung des Kreis-Ausschusses für den Umfang des Kreises Namslau hierdurch
Folgendes: § I. · - ,

Das Treiben von Schweinen auf öffentlichen und Privatwegen in Heerden von mehr als
4 Stück ist untersagt. §

2. .
» Die für den Transport von Schweinen benutzten Fuhrwerke müssen so geräumig sein, das;
die Thiere, ohne gepreßt oder gescheuert zu werden, bequem neben einander stehen oder liegen
können. Den Thieren ist eine starke Unterlage von Stroh oder anderem weichen Material zu geben.

Die Fuhrwerke sind mit einer Decke von Flechtwerk, Latten oder Netzen und mit ausreichend
hohen Seiten- und Rückenwänden zu versehen, damit ein Entweichen der Thiere verhindert Wird«

Der Boden und die Seitenwände des Fuhrwerks müssen derart gefestigt hergestellt werden,
daß ein Herausf-allen von Stroh oder Koth gänslich ausgeschlossen ist.«« 3.

» Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden mit Geldbuße von 1 bis 30
Mark oder verhältnißmäßiger .Haftstrafe geahndet. «
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-to. 3s.81   Nematus, de» 27. Juni 1892.Der bisherige Katasterassistent PaulKnaok.;fzkekiegnitz ift,Seitens des Herrn Finanzministers
zum Katafterkontroleur für das Katasterctmt Nams"lau eilt worden, was ich hierdurch zur öffentlichen
Kenntniß bringe. F« - » »; - F
No. 339] . . .  Namslau, den 20. Juni 1892.

. Auf die in Nr. 26 des Amtsblattes für 1892a "edruckte Bekanntmachung der Hauptverwaltung
der Staatsschulden in Berlin- vom B. d. Mts. b«etresfe d-.die Verloosung von» S»chuldverschreibungen
der Staats-Anleihe von 1868 A. pp.;i;-» wird hierdur mit dem Bemerken hingewiesen, daß je ein
Berzeichniß der gezogenen I-esp. geszk»sH1digten Si.chUL» verfchreibungen in den Gefchäftslokalen der
Königlichen Kreiskasse, der Magisträte hier und in Reis thal, sowie des Königltchen Landraths-Amtes
während der D-ienststunden zur Einfieht.szgusliegt.

NO« 340l L? «« ««" A Namslau, den 28. Juni 1892.
Nach § 36 des Gerichts-Verfassungs-GesetzesT:vom 27. Januar 1877 haben die Magtsträte;Guts- und Gemeinde-Vorstände alljährlich ein VerzeRiß der in ihren Bezirken wohnhaften Per-

sonen, welche zu dem Amte eines Schüssen resp. GefJ »· orenen berufen werden können, aufzustellen.
Gemäß dieser Bestimmung fordere ich die » Mågisträte, Guts- und Gemeinde-Vorstände desKreises hierdurch auf, mit Aufstellung dieser VerzeichnKe �� Urlisten � nunmehr vorzugehen und

dieselben im Monat Juli er. eine Woche lang zu L· dermanns Einsicht auszulegen. Vorher ist
jedoch Zeit und Ort der Auslegung in ortsübltcher Wsise bekannt zu machen mit dem Bemerken,
daß. während der Dauer der Auslegung gegen die» Richtigkeit und Bollständigkeit der Urlisten Ein-
sprüche erhoben werden können. « »

Die Urlisten sind na,ch dem unten folgenden Schema aufzustellen, jedoch hat die Ausfüllung
der Spalte 6 erst nach der Auslegung zu erfolgen, da an dieser Stelle namentlich die Bemerkungen
über das Vorhandensein von Ablehnungsgründen und eingegangenen Eins-prüchen zu machen sind.

Jn die Urliste -sindnicht aufzunehmen:
I. Personen, welche nicht Deutsche sind.
2. Personen, welche die Befähigung zum Schüssen resp. Geschworenen in Folge strafgerichtlicher

Verurtheilung verloren haben.
Z. Personen, gegen welche das Hauptverfahren wegen eines Berbrechens eröffnet ist, das die Ab-

erkennung der bürgerlichen Ehrenrechte oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter zur
Folge haben könnte. .

4. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urlisten das dreißigste Lebensjahr noch nicht
vollendet haben. .

5. Personen, welche in Folge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen be-
schränkt sind.

6. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urlisten noch nicht 2 volle Jahre in der Ge-
meinde wohnen. . «

7. Reichsbeamte, welche jederzeit einftweilig in den Ruhestand versetzt werden können.
8. Staatsbeamte, welche auf Grund der Landes-gesetze jederzeit etnftweilig in den.Ru«hestand ver-

fetzt werden können. .
9. Richterliche Beamte und Beamte der Staatsanwaltschaft.

10. Gerichtliche und polizeiliche Vollstreckungsbeamte.
11. Religionsdiener.
12. Volksschullehrer. , » , ·
13. Dem activen Heere oder der Marine angehörige Militairpersonen.
14. Personen, welche für sich oder ihre Familien Armenunterstützungen aus ösfentlichen «Mitteln

empfangen· oder-s in den letzten drei Jahren empfangen haben.
15. Personen, welche«wegen körperlicher· und geistiger Gebrechen zu dem Amte eines Schöffen resp.

Geschworenen nicht geeignet sind. . «
16. Dienstboten.

Bei Aufstellung der vorjährigen Urlisten haben mehrfach die -vorhandenen Bestimmungennicht genügende BeaFtung gefunden. Ich erwarte dcBr bei Aufstellung der diesjährigen Listen,

.-; H·

daß in denselben a ·e diejenigen Personen Aufnahme » nden werden, denen keine» der vorstehend
unter No. 1�16 genannten Gründe entgegenstehen« mts-, Guts- und Ge"meindevorsteher gehören
nicht zu den unter Ro.10 genannten Vollftreclungsbeamten und sind daher in die bezüglichen Listen
ebensalls auszunehmen. - . , , -»

Bei Personen, welche sich nach dem Grmessen der Guts-e-und -Gemeinde-Vorstände nicht zudem Amte eines Schüssen oder Geschworenen eignen, z. B. bei-» denjenigen, welche Deutsch weder
lesen noch schreiben können, 1«..s. w. sind in olonne ,,Bemerknngen«- entsprechende Notizen zu
machen. Die Entscheidung über die Qu»alisikatio-n « zu dem ,Schöffen-- und Geschworenen-Amte steht
lediglich dem Ausschu"fse zu. · «
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Schließlich bemerke ich, daß auch in diin Falle, wenn geeignete Personen nicht vorhanden
sind, eine Urliste aufgestellt und nach erfolgter Auslegung mit der bezüglichen Bescheinigung ver-
sehen werden muß.

Nach Ablauf der einwöchentlichen Einspruchszeit sind die Urlisten mit den etwa eingegan-
genen Einsprüchen und zwar spätestens bis· zum l. September er. dem Königlichen Amts-Gericht
hierselbst einzureichen. "

U r l i st e
der in der Gemeinde (dem Gutsbezirk) . . .» . . . . . wohnhaften Personen, welche zu dem Amte

eines Schöfsen oder eines Geschworenen berufen werden können.

Ade. V O »- L?.�?k3.s- -
No und -Beruf. Wohnort. nach Bemerkungen.

« Zunamen. Jahren»

Daß die vorstehende Urliste eine
Woche lang und zwar in der Zeit
vom» . . . . . . ..,..bisein-
schl1eßl1ch .» . . . . . . . . . .. in
der Gemeinde (im Gutsbezirk)
. . . . . . . . . . . . und zwar im
. . .· . . . . . . . zu Jedermanns
E-1nf1cht-ausgelegen hat, und daß
vorher der Zeitpunkt und der Ort
der Auslegung in ortsüblicher
Weise· bekannt gemacht worden ist,
besche1nigt
. . . ..,den..ten....18·.

Der Gememde-(Guts-)Vorstand.

No· 341J » Namslau, den 24. Juni 1892.
Einführung einer Schlarhtviehversicherung.

Unter Bezugnahme auf meine Kreisblatt-Verfügung vom 29. Mai er. � Nr. 304 �
mache ich hierdurch nochmals bekannt, daß Anmeldungen zu der in das Leben zu rusenden Schlacht-
Viehversicherung nur noch bis zum 10. Juli d. Js. angenommen werden. Nach Constituirung der
Versicherungsgesellschast werden Mitglieder nicht mehr ausgenommen werden.

NO 342l Namslau, den 8. Juni 1892.
Die Ortspolizeibehörden des Kreises ersuche ich unter Bezugnahme auf meine Circularversügung

vom 16. Februar V. Js. � J. Nr. 1353 � ergebenst, mir die Nachweisung über den Abgang
einheimischer Arbeiter durch Sachsengängerei und Auswanderung, und den Zugang russisch-galizisch-
polnischer Arbeiter für das Quartal April�Juni d. Js. bestimmt bis zum 2. Juli er. einzureichen.

Yie bis zu diesem Sage etwa nicht eingegangenen Z(aiijweisungen ev. Yegativ -
znzeigen initszten durch üoskenfciii«itige Roten abgeholt werden.

k-- -c-----H..
Nt« 343l Namslau, den 28. Juni 1892.

Jch bringe hierdurch zur öfsentlichen Kenntniß, daß der Schiedsmaun, Rittergutspächter
Even zu Jakobsdors zurückgekehrt ist und die Führung der Amtsgeschäfte wieder übernommen hat.
No« 344J Namslau, den 27. Juni 1892.

Vereidet: .
I. Der Wirthschaftsinspector Georg Augustin zu Hoenigern als Gutsvorsteher.
2. Der Freigärtner Carl Hanfler aus Saabe als Schulvorsteher.

Der Königliche sLandrath und 2likåIrfitzende des Kreis-Ausschusses.
  W ert.

B. Bekanntmachungen anderer Behörden. B

Bekanntmachung.
. Das Kataster der Fischerei-W-irthschasts-Genossenschast für den Weidefluß im Kreise Namslau

ist in Gemäßheit des § 15 des Genossenschafts-Statuts ausgestellt und liegt vom 6. Juli d. Js. ab vier
Wochen lang im hiesigen Magistrats-Bureau zur Einsicht der ,Genossen aus. Abänderungsanträge
müssen innerhalb der vierwöchentlichen Auslegungssrist schriftlich bei dem Unterzeichneten angebracht worden.

Namslau, den 28. Juni 1892.
Der Vorsitxeude des Genosseuscha·fts-Vorstandes.

gez. Sehulz, Bürgermeister.
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Bekanntiii"achung.

Zum ·1. Juli d. J. sind aus der Hahnschtnidt�schen Stiftungsmasse 3600-4000
Mark gegen Mündelsicherheit auf Grundstücke auszuleihen. Bewerber wollen sich auf unserer
Gerichtsschreiberei I in den Dienststunden melden. · ·

Z Namslau, den 25. Juni 1892. - Kömgliches Amtsgericht.
Am 21. vor. Mts. wurde in Konstadt-Ellguth hiesigen Kreisesein taubstummes Mädchen

aufgegriffen. Dasselbe heißt Susanna Zebulla, ist 14 bis 15 Jahr alt, von mittlerer Statut, hat
dunkelblondes Haar, graue Augen, und ovales Kinn. Da sich die -schriftlich gemachten Angaben des
Mädchens über seinen Heimathsort als unzutreffend erwiesen haben, so werden die Ortspolizeibehörden
und Gensdarmen ersucht, nach demselben Ermittelungen anzustellen und mir im Falle des positiven
Ergebnisses Mittheilung zu machen. «

Kreuzburg, O.JSchl. den 12. Juni 1892. · Der Laudrath.
von Watzdorf.

Bekatmtmachmig.
Bezüglich der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe wird hierdurch zur Kenntniß aller Be-

theiligten Nachstehendes gebracht: »
Jm Handelsgewerbe dürfen vom 1. Juli d. J. ab Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter am

ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingsttage überhaupt nicht, im Uebrigen an Sonn- und Festtagen
nicht länger als fünf Stunden beschäftigt werden. Der Anfangspunkt derjenigen Zeit, in welcher
im Han·delsgewerbe an Sonn- und Festtagen die Beschäftigung von Gehülfen, Lehrlingen und Ar-
beitern und ein Gewerbebetrieb in offenen Verkaufsstellen zulässig, ist Seitens des Herrn Regierungs-
Präsidenten für den ganzen Regierungsbezirk Breslau und für alle Handels werbe mit Age · usnahme
der Zeitungsspedition gleichmaßig für alle Sonn- und Festtage, an denen gesetzlich eine fünfstündige
Beschäftigungszeit zulässig ist, auf &#39;7 Uhr Morgens und der Endpunkt auf 2 Uhr Nachmittags fest-
gesetzt worden.

Die für den Hauptgottesdienst bestimmte Pause, während welcher im Handelsgewerbe eine
Beschäftigung von Gehülfen, Lehrlingen und Arbeitern und ein Gewerbebetrieb in offenen Verkaufs-
stellen nicht stattfinden darf, wird diesseits hiermit vorläufig, d. i. für den Sommer auf 9�11 Uhr
Vormittags festgesetzt.

Die vorstehend getroffenen Festsetzungen über die zulässige Beschäftigungszeit an Sonn- und
Festtagen gelten auch für den Handel mit Eß- und Trinktvaaren, insofern auf denselben nicht die
Vorschrift des § 105g der No:3clle zur Reichsgewerbeordnung· Anwendung findet. Jedoch ist für
die nachstehend benannten Handelsbetriebe folgende Erweiterung der Veschästigungszeit an Sonn-
und Festtagen· auf Grund des § 105L a. a. O. Seitens des Herrn Re»ierun r"sident .- ,a gen a en festgesetzkfI. Fiirssdie1enigen Sonn- und Festtage, an denen gesetzlich eine "fünfstündige Beschäftigungszeit

zu ä ig ist: "
a. der Verkauf von Back- und Konditorwaaren, von Fleisch und Wurst, der Milcl)handel und

der Betrieb der Vorkosihandlungen darf außer den allgemein zugelassenen fünf Stunden
schon vor deren Beginn, von 5 Uhr Morgens ab, stattfinden. ,

b. Der Verkauf von Back- und Konditorwaaren, sowie der Milchhandel darf ferner bis au
Weiteres in der Zeit von 5��6 Uhr Nachmittags stattfinden. »

2. Für den ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertag wird der Handel mit Bock- und Kon-
ditorivaaren, Fleisch und Wurst, mit ·Vorkostartikeln und mit Milch von b Uhr Morgens bis
12 Uhr Mittags, jedoch ausschließlich der für den Hauptgoitesdienst festgesetzten Unter-
brechung gestattet. «

Alle ein Handelsgewerbe treibenden Personen werden aufgefordert, sich genau nach den
vorstehenden Festsetzungen zu richten, unter dem Bemerken, daß Zuwiderhandlungen mit Geldstrafe
bis zu 600 Mark, im Unvermägensfalle mit Haft bedroht sind.

Namsl(1u- den 25- Juni 1892. Die Ppltzei·Verivaltnng. Schutz.
· Nie-1,«iqmtIichek Theil. M

Bekanntmaehung. .
In der Eil. litt(-as(-l�schen Nachlaß-Coneurs-Sache von Namslau soll mit Genehmigung

des Königl. Amts-Gerichts die Vertheilung stattfinden.
-Zu berücksichtigen sind: Mk. 60,-90 bevorrechtigte, »

Mk. 8628,89 ohne Vorrecht angemeldete Forderungen
Verfügbar sind ABC Mk. 07 Pf» wovon noch die Gerichts- und Verwaltungskosten«abgehen.
Namslau- den 26. Juni MS- Bad. Wo!-nor, Canoni--Verwalter.
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r Kriegerverein
. . -

Namslau. «
Hielt-"z�rdogrammzu em am »

Sonntag den» Es; Juli d. J.
to n en en

24. Stiftungs- eile i
Vorm. 6 Uhr: Musil-Reoeille durch die Hauptstraßen der Stadt. T

:-Nach-ne. 3 Uhr: Auftnarsch des Festzugeg an der Siegeesäule. Festzug
« durch die Hauptstraßen der Stadt nach dem Stadtpark.

r Nachen. 4-l0 Uhr: Großes Jnstrumental-Concert im Stadtpark. Schießen
nach der Fest- und den Freischeiben. «

E Entr6e pro Person 25 Pf. - Kinder frei.
»  MilIiiair zahlt nein Gniröe. I e

" - DeryorI1and des Krieger Vereins zu Hinunter. H

is

«", .
.-----------.�.- -..�-�.- -�-.-.-- --

»Ni«ontag, den 11. Juli« er.
-· Nachmittag 2 Uhr ·-«
« findet da-Z

O · O» .

Johann:-Quartal
der Stellmacher- und Böttcher -Jnnung
statt, wozu die Herren Jnnungsmeister hierdurch
eingeladen werden.

Freisprechen und Ausnahme der Lehrlinge
müssen bis spätestens den 6. Juli mit Ein-
reichung der A.rbeitö«bücher beim Obermeister ge-
meldet werden.

» Der gBorfland. L
Wegen vorgerückten Alters ist eine

Land-Wirthfchaft,e
IS Morgen Acker und Wiese, massive Gebäude,
alles in bestem Zustande in Pttm-II(-It 0.-(-til.
für 17,500 Mark bald zu verkaufen. Inventar
und Ernte kann mit übernommen werden. Bei
Retourmarken giebt gern ·AuSkunft

e Herr Carl G-lauert·
in Plt-seh(-It 0.-Seht.

i1llereinigte
ZIfeuerarve1ter-Jinnung.

Montag den 4. Juli er. Nachmittag 2 Uhr
findet das

Johanni-Quartal
statt, wozu die Herren JnnungSmeister hierdurch
eingeladen werden.

Freisprechen und Ausnehmen der Lehrlinge sind
spätestens bis zum 30. d. Mts. beim Ober-»
meister anzumelden. Spätere Anmeldu·ngen werden««
nicht mehr beriicksichtigt.

Der ·gBorfland.

per bald oder zum 1. October zu
di cht Von wer er-

Thlr. werden zur ersten iHypothel
re "ren gesu . n- zu

fragen in der Exped. d. VI. g

Zum «Tanzkränzchenauf ountagszden Z. Juli ladet ergebenst ein
« R-  GastWikth·

l)sIa1tlg.
" ge-I-st2Veic«q-ju.i



1. Beilage zu Nr. 26 des ,,8 ums-lauer Kreisblattes.«
Donnerstag, deti«"«- »0. Juni 1892.II?

«j.0jIis0t1s4 O H-k

UmlY·iinge, »
Damen- n. Madkhenmantel 2c.

sämmtliche in neuen modernen Fa(;onS
offerire der vorgerückten Saifon wegen zu .

I« « «Spottpreifen ··IP

sll1t-lm S(-Ile-,
I« Ring 3. I

IfO-IlOll�0
O IZwang-wersteIgernng.

Donnerstag den 30-. Juni 1892
Nachmittag 7 Uhr

werde ich zu lIk(-as(-a(I0kk am Gafthaufe

l Pelz
öffentlich meiftbietend gegen gleich baute Zahlung
VsTk0Uf8"- s(3htni(1t,

Königlicher Gerichtsvollzieher.

»3manggnerI1kIgkrung.
Sonnabend den 2. Juli 1892

Nachmittags 4 Uhr
werde ich zu Erdmannsdorf an Ort und Stelle

l Drefchmaschine mit Gi5pel,
I Pleuder, 27 Stück Gänse,
I Schrotmiihle, l Britfchke

öffekntlich meiftbietend gegen gleich baare Zahlung
erv aufen. "

Kaufluftige wollen fich am Gafthaufe einfinden.

s0hmi(1t,
Königlicher Gerichtsvollzieher.

Wegen Todesfall beabsichtige ich meine in
LUbotzken unweit Lublinitz belegene 60 Morgen
große ·

"gI1riHschaft
mit vollständiger Ernte und Zubehör sofort aus
.freier Hand zu verkaufen. Gebäulichkeiten zur
Theilung geeignet. Anzahlung nach Uebereinkunft.
I«uIo0t21cea. vom. Thomas.

V"ersteigerung.
Am Montag den 4. Juli er.«

Nachmittag 3 Uhr
werde ich in Groß-Marchwitz beim Wenzel-
schen Gaftha»ufe ». .

2 KUlJe (4�61almg)
öffentlich meiftbieiend verfteigern.

Wiese, (Herictjtsvolkzietjer.

Verftetgernng.
Am Dienstag, den 5. Juli er.

Vormittag l0 Uhr
werde ich in lIiiaig(-k11 auf dem Dom.-Hof

I SchwciU, (-im« 1 Jahr «-it)
öffentlich meiftbietend verfteigern.

g wiSsS, Gerichtsvollzieher. g
F&#39; Um baldige Einfen-
dung ausfteheuder Rech-
nungen über Lieferungen
bis zum 30. Juni er. er-
sucht wegen« Jahres-Ab-
fchluß das
Gräfliche Rentamt

Ists-IIlwitz.
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L Fünf Mach pro Dankt-il H
bei allen deutschen Postanstalten.

4 .-�

M. 5.ll0.

Z«
« Dahn-l tiigliksI-

,,Z3erciner Yieueste �g1kachrichken«
» ��)·: unparteiische Zeitung. E-

(a«urli jIIilontags). ;
- , !-

- II-edal1tion und Expe(lition: Berlin sW., I(öniggrätzer strasse 4l.

schnelle, ausfiil1rlicl1e u. unpartei
ische politische Bericl1terstattung.
W je d er g a b e interessirender Meinungs-

; ä.usserungen der Parteiblätter aller Rich-
tungen. �- A11siiihrlicl1e P a r1a1n ent s - B e-.
ricl1t e. �� Treffliche militairische Auf-!
Sätze. �� Interessante Lokal-, The-
ater- u. Gericl1ts-Nachrichten. ��«

« Eingehendste Nachrichten über Musik,
Kunst und Wissenscl1att. �� Ausfiihr-

T licher Hande1stl1eil. A� Vollständig-
« S t e s Cours1)1att. -� Lotterielisten. � Perso-

nal-Veränderungen in der Ar1nee, Ma-
rine und Civil-Verwaltung sofort und

« vollständig. �
F9uiIIes;0Hs» R0m3;ne Und N0VeIIeH der  s8.mmI.11e11e1� Gesetze U. Reichsg�eI�.-Entschej(I.

se
i1. ,,l)eutscher I-lausfreund««,
; illustri.rte Zeitschrift von 16 J)ruclcseiten, -!
; wöchentlich.

;2. ,,Illustrirte 1lIodenZeitung«,E --I
z« 8seitig« mit schnittmuster; monatlich.

,.IIumoristischesEcl1o«, wEscheut1. H(
4

5

P wöchentlich.
E 8. ,,l)eutscl1er Rechtsspiegel«, -

8 (("-«-katis-)Beiblätter:  »

. ,,Verloosungs-Blai«t«, ze1mtki.g-ig-. !

. ,,Lanclwirthschafiliehe Zeitung«, «
vierzel111tåig·i;;-.

. -,mS H3llsfI�All«, vierze11nt5igig.

. ,,Pro(lukien- u. Waaren-Markt-Bericht««, «F«
6

7

A hervor-ragendsten Autoren.  nach B8Wk« »
Neu l1inzutretenden Abonnenten wird der Anfang des vor schluss des· alten «

Quarta1s begonnenen Romans auf uns 1nitgetl1ei1ten Wunsch gratis nachgeliefert. »
. . I -

,,Anze1gen i«as» Berliner
" haben vortreffliche Wi1-Lang!

NeuestenNachrichten«««
Preis für die 6g·espa1tene Zeile 40 Pf. e

Auf Wunsch Probe-Nummern gt«a.tis unt! it«-dt1(90!

iMIöBek�«Mszagazin.
Empfehle mein. großes Lager «·

sammtktcher Nebeln
· in allen Hol·zarten, sowie

S p k e g ei T-
mit und ohne Unterfatz zu den billigst herab-
gesetzten Preisen. Ferner halte ich stets auf Lager

Metall»-, (!kiktIen- und
K!-3fernsarge

in verschiedenen Größen zu den billigsten Preisen,
bei Bedarf einer gütigen Beachtung empsehlend.

. August Iliidek,
bei der errang. Kirche.

Unterzeichneter empfiehlt K« fein großes
«La er H "von

Wahlen, Brettern I

K&#39; in allen�Längen, K
sowie starke

Ifelgen und SpeiktJen.
II. sehüttau,

Damratschhammer, Post Kgl. Dombrowka.

Gerstenschrot A
As Cck. 6,75 M. empfiehlt

Htadtmiiljke Iatnslau.

� und jslaktJ1at1en �·"
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l Mauerziegeln
und Flakhwerke

«"Ilsz"I«"«liasell1aol1.

en geehrtenHerrschaften und Publiku vonStadt und Land erlaube ich mir erEä)enst
anzuzeigen, daß ich mich K« schon seit
Jahren mit

» elektrischen MPO
llaustelegraat11e- unt!

Telephon-Anlagen
Masse, Reparatureu prompt und
billig ausfül)re und Ersatzfhcile stets
auf Lager hatte. «

Alle in mein Fach scl)lagende, bei mir selbst

9«««««9« Bau-Artikel
halte stets vorräthi·g und empfehle dieselben vor-
kommenden Falls einer gütigen Veachtung.

Hochachtungsvoll

W. WangrinowskyI

Schiitzenftraße No. 21. g

fXlDurch alle Buchhandlungen zu beziehen:IB
III ZIldrian Z3acöi�I

..---«;j.�..-.- Heu«
-
j��1

«-

gnter Qualität
wird zu kaufen gesucht ·

l«liillllll� F! llllillillsl(Y.
Bei(-litt)-il. g

2Matjes-Heringe und
Malta-Kartoffeln

empfehle von frischer Zusendung.

Paul I(0schwitz,
Ring.

I Allgemeine
; g:rdBes chreibung. «

zsZ?5jc.:Ic.3jZ3:spc5jc5:"c5sZ5s"c5«-es-Z3«s23s«c;szJ-c5«5-J«

.22g2..Q-.L2-.c2:Q: » .-. ges;-». -g2.,(2-« WN

- Ein Handbuch
-des geographischen Wissens für die Bedürfnisse W

a"ll « G»eb"ldet .ei I en
·S:J Dichte .YIufcage. (-H

»vollkommen neu bearbeitet von
Dr. Franz He1der1ch.

Mit 600. IlluIitationen,
vielen Textkärtchen und 25 Kartenbeilagen auf .

41 Kartenseiten.
D r ei B ä n d e. i

In 50 ,Lieferungen it 75 �S"fge. «

Ein Volks-buch im besten Sinne des Wortes,
ein Buch, das in angenehmster Weise

geb raphische Kenntnisse vermittelt, das aberand? den strengen Anforderungen des Fach-
mannes völlig genügt. Es darf behauptet. .
werden, daß damit ein Werk auf den deut-
schen Biichermarkt elangt, welches sich denbesten literarischen Hroducten auf geographi-

schem Gebiete würdig an die Seite stellt. -

D F-artkeben�s Verlag in Wien.

C?O;

E)

is

l(oet1igs l(uksl111·et1
 e. exists.

l

In NaIjsslau Zu haben bei «
. lulius Wzientecl( jun.

l.iec1ek a. l(laviekstiiel(e
aus dem Musik-Ver1age von

siegismund F-. Voll(ening in Leipzig.
Beste und billigste Bezugsquelle von Büchern
« und Musikalien. Ka.ta10ge gratis.
, , . ,

Mäuse und Ratten
werden schnell und sicher getödtet durch Apoth.
Freyl)erg�s (Delitzsch) git�tk1·eie -

-· tIuttoa1cac11oII. I
Menschen, EZe«usthjc1-en und Ge1lllgel unschädlich.
Wirkung tausendfach belel)igt. Des. 0.50, 1,00 n.
1.50 in Honigtau bei »

0scnr Metze-.
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H&#39; Für Zahnleidende emfehle mein Atelie«r für künstlichen Zahuerfat3. T

Schmerzloses Einsetzen -künstlicher Zähne sowie schmerzloses Plombiren und
· ·  Nervtödten nach den neuesten Methoden.Zu meinem Atelier werden nur englische und amerikanische Mineralz-ähne,

bester ualität, verarbeitet, sowie die Adhäsions- und Saugkammer-Gebißplatten
.  --   nur aus dem reinsten Para-Kautfchuk hergeftellt und durch Einlegen von Gold,»   Platin oder anderem Metall fast unzerbrechlich sind. � Umarbeitungen unpassender,  Einen und Reparaturen in kürz,ester Zeit. � Vollftändige Garantie für guten itz, naturgetreues Aussehen un Brauchbarkeit beim Kauen. � Ratenkzah"lungen

sc·-Z  « .7-,·..-«-- «« -XX -«
«.»·�Z-.«: -«»,3.F.»IL2:«;"" ·

T« �

» .-·-.-
Its

bewilligt. llItg0 Itajslok, Zahntechni er.
Ring 7, parterre.

Brust. Postra9h«s
Mode!-Magazinf

.-Andreaskirchftraße No. 2, .
empfiehlt sein reichhaltiges Lager von

in allen Holzarten,
als complette Ausftattungen, der Neu-
zeit entsprechend, in solider Arbeit und zeit-
gemäßen Preisen, ferner empfehle

alle Arten Spiegel
in verschiedenen Größen, mit und ohne
Untersatz, sowie

alle Arten Sarge
in Metall, Eiche und Kiefer zur gefälligen
Beachtung.

Das Kormala�sche

xBuuergui in Zaitliltomih,
118 Morgen, ·in tadelfreier Bewirthschaftung mit
completten Inventar, Viehbestand und dazu passen-
den Gebäuden will der Besitzer Donnerstag
den 7. Juli Vormittag 10 Uhr in Gärt-
lo1-s Brauerei hier am Ringe bestbietend
verkaufen. Kaufluftige erfahren alles Nähere bei
Retourmarke durch

Yerrn ca« Mauer
in Pits(-holt 0.-S(-III.

Sutaot1ton

-o)sue.s4 V s J,e.s6

eheA(-I·zt

Nur echt bei

I. Wziontoel(, Namslau.

We Ynnoncen-EXpeditian
Voll

Rudolf Masse. Breslau.
0hla1101--stra.ss0 85, I �l�r.
besorgt pünktlich und zu den Originalpreifeu
der Zeitungen, ohne Spesen,

«Jnserate Jeder (s.2attung,
z. B. Gefchäftsanzeigen, Pacht-, Heiraths-,
Stellengesuche, Guts- und Geschäfts-An-
und Verkäufe &c.
an alle Zeitungen desJn-und Anstandes.

- Belege werden für jede Einri"1ckung ge-
liefert und bei größeren Aufträge« Rabatt
gewährt. Kostenvoranschläge und Kataloge
gratis.

·

· Carl)oltneum O
in 12-; Marken,

I

Maschinen-0ele
gar. harz- und säurefrei,

doppelt scbwefkigsauren
il(-all(

empfiehlt zu Original-Fabrikpreisen

0st-at« Metze.
Grrmania-Yrogecir.

-
- -

Stt1iiuc gelte gnpinen
l«"spWt W �s. sleitIuot-.
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- Wir neuem Yamnf-YetFIgder-xRkinignngg-Anstalt O
I« Klosterstraße No. 12. T

Die Maschine und Lokalitäten stehen den geehrten Herrfchaften zur steten Befichtigung. -

« Nach Gottes unerf0rsch1ichem Rath-
chlu nt chl·ef ft am 28 d Mts· Is ss e s I san . . .

früh 10 Uhr am Herzschlag unsere
J. herzensgute, innig-geliebte Tochter und

Schwester

Frau Anna stantl(e
, geb. Bautz,
im Alter von 23 Jahren. ·

Dies zeigen, um stille Theilnahme
, bittend, an

die tiet�hetrijl)ten Eltern
und Geschwister.

l)anlksagung.
Seit längerer Zeit litt mein Sohn Josef an

fürchterlichen Flechten, entfetzlich offenen Beinen
und Knochenfraß. Kein Mittel wollte nützen.
Herr Dr. weil. Yokbeding, praktischer homöo-
patl)ifcher sitzt in YiiI«feldotf, an den wir uns
zuletzt wandten, heilte meinen Sohn« in einigen
Wochen, sodaß Jofef nun vollkommen von den
entfetzlichen Qualen befreit und auch keine äußer-
licl)e Spur der Krankheit zurückgeblieben ist. S

Herrn Dr. YolHediUg hiermit unseren auf-
richtigsten Dank. -

ZReugede b. Dortmund, pr. Adr. Frdr.Höning,
im Dezember 1891.

Frau Kempermann.

Unterzeichneter empfiehlt sich

zum stimmen und .Reparireu
).- . . .

von JYlugeln und ZIBtamnos
und bittet Um gefl. Offerten, welche jederzeit in
der Exped. d. Bl. für mich angenommen werden.

Paul ·I11rasol1el:,
Klavierftimmer

Stieg, Friedrichftraße ;l2

Die bekannte, wirkungsv0l1e
I«auterhach�sche

Eiihneraugen-Seite
Stück 75· Pf» ist stets verrät-thig in

UsaIIIslsI1 in der Apotheke.

Ihrs Maschinen und Muts.

PfcrdcrckhcU(eiaig),
Wurfmafchinen,

Siedemafchinen,
Niibenschneider,

Kart0ffelgraber,
Griinfutterskhneide-

R? aschinen-
JZaferquetfcksen,

Vartojf)feIj1or1irmn]skltinen,
Viehfutter- ,

Dämpf-Apparate
uO aO- mO .

liefert zu billigen Preisen die

MasjlYine1Ij-a·bril
AlI)9t«l; Bolze-

uarm. ·l·heodot- Müller F- co.,
Natt1s1.·-Ia.

-.--"� ·3lteparaturen
werden pkompt und billigft ausgeführt-

Stappelrübenfamen
"«pW II-roh. Werner.
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Portlgnd;;«F»ement
Hei.t1rieI1 G-r1"jtZner.

Eier-C03uao
genannt ID(IOIg0II), » «

bestes und kräftigstes Nähe- u. Gkenussmittel,
sehr fein im Geschmack, empfiehlt-

ti. lcosehvitz I
Z C0ndii3o1·ei.

O Zarte, weisse Haut O
jugen(1krisehen �I�eint erhält man siehet,
� IIZ s0mmekspr0ssen
verschwinden unbedingt beim täglichen (-ieb1·aueh vo

Bot-gtaaI1a� I«illetttu1leh-Seite
von Borgo!-san sc. ca. in Dresden.

Von: -L St. 50 Pf. bei 0s(-at 1�iet2e.

Ein kräftiger, fleißiger

sindet bei sosortigem Antritt dauernde Stellung.

Sehr. sehtniekeelk,
Maschinenbau und Dampssägewerk,

Honigtau.

Z «« junger Mensch
Familie, welcher Lust hat

D i e n e r ··I
zu werden, kann sich s ofo rt melden.

Dom. l1»ennersclo1-i.
Ein orcieniiici1er Hause .

(mindestens 16 Jahr alt), der Lust hat Müller
zu werden, findet unter günstigen Bedingungen
Stellung in der

gvtadimüljke zu 1ITatnslaa.
Für mein Colonialwaaren-Geschäft suche ich

per bald eventl. 1. Juli er. .
- einen Y1elJrlmg

Sohn achtbarer- Eltern.
.I. Franks, n-ic-that.

" (-:m
s

2 Lehrlinge ;«.s:k.s.«::«zI-:«.:«x.LTk.k.s.:s.E«::1.I-«:
Getreide- u. Yestilkatious-9esti)lift sofor3Steälung.I I ro -Es II  ZIgU-jenseits:

In der Gemeinde litt(-Inst ist der

Wächterposten
bald zu besetzen. Bewerber können sich beim
Gemeinde-Vorsteher daselbst melden.

In meinem Hause No. 61 ist die Parterro
Wohnung, bestehend aus 2 Stuben und Beigelaß,
sowie Gartenbenutzung nebst Stallung, vom 1. Juli
ab zu vermiethen.

Bisher.
Das von Frau von Heydebrand bewohnte

Quartier, bestehend aus Z Zimmern, Küche,
Speis ekammer und Giebelstube, nebst großen Boden-
räumen und Keller, ist vom 1. October er. ab
anderweitig zu vermiethen. 6iitt11(-II.

Die erste Etage meines Neubaues, vollständig
ausgetrocknet, bestehend in 5��7 Zimmer, Küche
und nöthigem Veigelaß, aus·�·Wunsch auch Pferde-
stall, Wagenremise und sehr schönen Garten, ist
vom 1. October d. Je. auch früher zu vermiethen.
Da der innerliche Ausbau noch stattsindet, kann
die Herstellung der Zimmer aus Wunsch des
Miethers erfolgen. J. edition, Wilhelmstr.

Zum 1. August er. oder später ist eine freund-
liche Parterre-Wohnung, bestehend aus 3 Stuben
nebst Beigelaß, und Gartenbenutzung zu vermiethen.

Näheres Wilhelmsstraße 1·.7.

mit großem Schausenster
und anstoßender Wohnung

sowie der erste Stock im ganzen oder getheilt ist
bald zu vermiethen.

A. Knopp, Tischlermeister.

Kirchliche Nachrichten.
Namslan.

Am 3. Sonntage nach «Trinitatis, den 3. Juli,
predigen:

Deutsch Vormittag 7 Uhr: Herr Pastor Nitransty.
Deutsch Vormittag 9 Uhr: Herr Pastor Klaembt.
Kinderlehre Vormittag 11 Uhr: Herr Pastvr lilaembt.

F »ssolleete zur Fürsorge entlassener Gesangener und deren
ums ten.

Nachm. 2 Uhr: Herr Pastor Nitransly.
« Freitag den 8. Juli Vormittag 8 Uhr, Bibelstunde,
9 Uhr Beichte und heil. Abendmahl: Herr Pastor Nitransky.




